Anstellungsvertrag
zwischen 

der Katholischen Kirchgemeinde Name der Kirchgemeinde
vertreten durch Präsident und Aktuar als Arbeitgeber
und Herr / Frau Name
geb. Datum
Adresse
als Arbeitnehmer
wird folgender Anstellungsvertrag abgeschlossen:
1. Anstellung
Der Arbeitnehmer wird im Rahmen eines zivilrechtlichen Arbeitsverhältnisses als Chorleiter / Organist etc im Nebenamt angestellt.
2. Aufgabenbereich
Das Pflichtenheft ist Arbeits- und Auftragsgrundlage. Es ist integrierender Bestandteil des Anstellungsvertrages und wird periodisch überprüft. 
3. Besoldung
Die Besoldung richtet sich nach der Vereinbarung des Katholischer Organisten und Dirigentenverband des Kantons Graubünden (Minimalbesoldung) und dem Ansatz der Kirchgemeinde Sie wird entsprechend den im Pflichtenheft festgelegten dienstlichen Verpflichtungen durch den Kirchgemeindesrat als jährliche Pauschale / nach Anzahl Verpflichtungenfestgelegt. Der Lohn wird jährlich / monatlich ausbezahlt.
4. Fahrspesen
An auswärts wohnende Kirchenmusiker können Fahrspesen ausgerichtet werden.
5. Ferien und Freizeit
Der Ferienanspruch beträgt vier Wochen. Pro Monat wird ein freies Wochenende gewährt. Die Besoldungsansprüche für Ferien und Freizeit werden nicht besonders entschädigt. Sie sind mit der Besoldung gemäss Ziffer 3 abgegolten.
6. Weiterbildung
Über die Beiträge an die Weiterbildungskosten entscheidet der Kirchgemeinderat aufgrund konkreter Gesuche, welche 3 Monate vor Kursbeginn einzureichen sind.
7. Lohnfortzahlung bei Unfall, Krankheit und Militärdienst
7. l. Anspruch bei Unfall
Bei einem im Dienst der Kirchgemeinde erlittenen Berufsunfall wird während der ganzen Dauer der Arbeitsunfähigkeit die Lohnzahlung ausgerichtet, längstens jedoch bis zum Zeitpunkt der Rentenfestsetzung oder Kapitalabfindung. Bei Nichtberufsunfällen gilt die gleiche Regelung wie unter 7.2.
7.2. Anspruch bei Krankheit
Bei Dienstausfall wegen Krankheit wird die Lohnfortzahlung wie folgt

ausgerichtet:
- während 12 Monaten innert 3 Jahren
- während der Probezeit 3 Monate
- bei befristeten Anstellungsverhältnissen höchstens bis Ende des 

  Dienstverhältnisses
7.3. Anspruch bei Militär- , Zivilschutz- oder Feuerwehrdienst
Die Lohnzahlung erfolgt während der Dauer der obligatorischen Wiederholungs-, Ergänzungs-, Einführungs- und Umschulungskurse.

7.4. Anspruch bei Mutterschaftsurlaub

 Für die mit Schwangerschaft und Geburt in Zusammenhang stehenden Arbeitsunterbrechungen besteht während vier Monaten Lohnanspruch, wobei in der Regel ein Monat in die Zeit unmittelbar vor und drei Monate nach der Geburt fallen sollen. Wird das Dienstverhältnis auf den Zeitpunkt  der Geburt aufgelöst, besteht der Lohnanspruch während zwei Monaten.

7.5. Berechnung der Lohnfortzahlung

 Die Grundlage zur Berechnung bildet der Lohn der letzten 12 Monate.
8. Versicherung
Berufsunfälle sind nach UVG versichert. Gemäss den Anforderungen des Gesetzgebers, der heute alle verpflichtet, sich bei einer Krankenkasse für Spital-, Arzt- und Heilungskosten angemessen zu versichern, hat sich der Kirchenmusiker gegen Krankheit und Nichtberufsunfälle selbst zu versichern. Eine Versicherung gegen Nichtberufsunfälle erfolgt allerdings durch den Arbeitgeber, wenn die Anstellung mehr als acht Stunden pro Woche umfasst. Die Lohnfortzahlung bei Krankheit erfolgt gemäss Ziffer 7.2. durch den Arbeitgeber. Die berufliche Vorsorge (BVG) für den Teilzeitlohn bei der Kirchgemeinde wird in einem gemeinsamen Vertrag durch die beteiligten Arbeitgeber geregelt.

9.  Kündigung
Der Vertrag kann beidseitig unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist auf jedes Monatsende aufgelöst werden.
10. Allgemeine Bestimmungen
10.1.
Für Änderungen und Zusätze zu diesem Vertrag ist der Kirchenverwaltungsrat abschliessend zuständig.
10.2. Für alle in diesem Vertrag nicht geregelten Belange bezüglich des Arbeitsverhältnisses gelten die Bestimmungen des OR.
Ort und Datum:     ,      
Der Kirchenmusiker:
Kath. Kirchengemeinderat:

Der Präsident:
Der Pfarrer/der Pfarreibeauftragte:
Der Aktuar:
Pflichtenheft für den Chorleiter
1.  Der Chorleiter erfüllt einen liturgischen Dienst. Er führt sein Amt im Auftrag des Kirchgemeindesrates, in Zusammenarbeit mit dem Pfarrer oder Pfarreibeauftragten und in Kooperation mit dem Organisten aus.
2. 
Die dienstlichen Verpflichtungen umfassen:
- die musikalische Leitung des Kirchenchores und allfälliger Instrumentalensembles ad hoc für Orchestermessen
- Vorbereitung und Leitung der Gottesdienste unter Mitwirkung des Kirchenchores

- Anordnung der Teil- und Gesamtproben für den Chor und die Instrumentalisten

Die Termine der gottesdienstlichen Verpflichtungen sind im Einvernehmen mit dem Pfarrer/Pfarreibeauftragten, dem Chorvorstand und dem Organisten halbjährlich oder jährlich schriftlich festzulegen.
2. l.  Die Anstellung umfasst im heutigen Zeitpunkt folgende Verpflichtungen als Chorleiter:

2.1.1. Für Gottesdienste
Ungefähre Anzahl:
- mit Beteiligung des Kirchenchors
     
- mit separater Beteiligung des Jugendchors
     
- mit separater Beteiligung von Schola, Solist/en, Ensembles      
2.1.2. Für Proben
- mit dem Kirchenchor
- mit dem Jugendchor
- mit Schola, Solist/en, Ensembles
3. Der Chorleiter ist für die Pflege und die Förderung des Gemeindegesanges in den Gottesdiensten in Absprache mit dem Pfarrer/Pfarreibeauftragten mitverantwortlich.

4. 
Ist der Chorleiter verhindert, sein Amt auszuüben, so hat er dies möglichst frühzeitig dem Pfarrer / Pfarreibeauftragten und dem Chorpräsidenten zu melden sowie für seine Stellvertretung besorgt zu sein.

5. 
Der Chorleiter ist verantwortlich für die Anschaffung der Chorliteratur im Rahmen der gesprochenen Kredite. Er ist für die sorgfältige Behandlung der Musikalien und für ihre Inventarisierung besorgt. Er reicht dem Kirchenverwaltungsrat rechtzeitig bis zum Datum seine Budgetanträge ein.

6. 
Der Chorleiter ist für die Führung des SUISA-Verzeichnisses verantwortlich.

Pflichtenheft für den Organisten
1. 
Der Organist erfüllt einen liturgischen Dienst. Er führt sein Amt im Auftrag des Kirchgemeinderates, in Zusammenarbeit mit dem Pfarrer/Pfarreibeauftragten und in Kooperation mit dem Chorleiter aus.
2. 
Die dienstlichen Verpflichtungen umfassen:       Orgeldienste in folgenden Gottesdiensten:      
-
Orgeldienst bei folgenden Anlässen: (Bussfeiern, Tauffeiern, Beerdi​gungsgottesdiensten, Krankengottesdiensten etc.) nach Absprache mit dem Pfarrer/Pfarreibeauftragten.

-
Proben mit dem Kirchenchor, Jugendchor, Schola, Solisten, Ensembles.

2.1. 
Die Anstellung umfasst im heutigen Zeitpunkt folgende Verpflichtungen als Organist:

2.1.1.  Für Gottesdienste
Ungefähre Anzahl:
- mit Beteiligung des Kirchenchors
     
- mit Beteiligung des Jugendchors
     
- mit Beteiligung von Schola, Solist/en, Ensembles
     
- ohne Chor, Solist/en, Ensembles
     
2.1.2.  Für Wortgottesfeiern und übrige Andachtsformen:
     
2.1.3. Für Proben
- mit dem Kirchenchor
     
- mit dem Jugendchor
     
- mit Schola, Solist/en, Ensembles
     
3. 
Der Organist ist für die Pflege und die Förderung des Gemeindegesanges in den Gottesdiensten in Absprache mit dem Pfarrer/Pfarreibeauftragten mitverantwortlich.

4. 
Ist der Organist verhindert, einzelne Verpflichtungen zu erfüllen, sorgt er für Ersatz.
5. Der Organist ist verantwortlich für die sachgemässe Behandlung der Orgel. Störungen und Schäden meldet er dem Pfleger des Kirchenverwaltungsrates. Er regelt mit Genehmigung des Kirchenverwaltungsrates die Orgelbenützung.
6. 
Im Rahmen der gesprochenen Kredite schafft er die Orgelliteratur an. Diese bleibt im Eigentum der Kirchgemeinde. Er reicht dem Kirchenverwaltungsrat rechtzeitig bis zum Datum seine Budgetanträge ein.
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